
 
Entwurf 

 

Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz  und die 
Urheberrechtsgesetz-Novelle 1996 geändert werden 

(Urheberrechtsgesetz-Novelle 2005 – UrhG-Nov 2005) 
 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

 

Artikel I 
Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

Das Urheberrechtsgesetz, BGBl.Nr. 111/1936, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2003, wird geändert wie folgt: 

 

1. Nach § 16a wird der folgende § 16b eingefügt: 

„Folgerecht 
 § 16b. (1) § 16 Abs. 3 gilt für die Weiterveräußerung des Originals eines 

Werkes der bildenden Künste nach der ersten Veräußerung durch den Urheber mit 

der Maßgabe, dass der Urheber gegen den Veräußerer einen Anspruch auf eine 

Vergütung in der Höhe des folgenden Anteils am Verkaufspreis ohne Steuern 

(Folgerechtsvergütung) hat: 

 4%  von den ersten     50.000 EUR, 

 3%   von den weiteren   150.000 EUR, 

 1%   von den weiteren   150.000 EUR, 

 0,5%   von den weiteren   150.000 EUR, 

 0,25%  von allen weiteren Beträgen;  

die Vergütung beträgt insgesamt jedoch höchstens 12.500 EUR. 

(2) Der Anspruch auf Folgerechtsvergütung  steht nur zu, wenn der 

Verkaufspreis mindestens 3.000 EUR beträgt und an der Veräußerung ein Vertreter 

des Kunstmarkts – wie ein Auktionshaus, eine Kunstgalerie oder ein sonstiger 

Kunsthändler - als Verkäufer, Käufer oder Vermittler beteiligt ist; diese Personen 

haften als Bürge und Zahler, soweit sie nicht selbst zahlungspflichtig sind. Auf den 

Anspruch kann im Voraus nicht verzichtet werden; er kann nur durch 

Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.  

(3) Als Originale im Sinn des Abs. 1 gelten Werkstücke,  
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1. die vom Urheber selbst geschaffen worden sind,  

2. die vom Urheber selbst oder unter seiner Leitung in begrenzter Auflage 

hergestellt und in der Regel nummeriert sowie vom Urheber signiert oder auf andere 

geeignete Weise autorisiert worden sind, 

3. die sonst als Originale angesehen werden. 

(4) Ein Anspruch auf Folgerechtsvergütung steht nicht zu, wenn der Verkäufer 

das Werk vor weniger als drei Jahren vom Urheber erworben hat und der 

Verkaufspreis 10.000 EUR nicht übersteigt.“ 

 

2. Nach § 38 Abs. 1 wird der folgende Abs. 1a eingefügt:  

„(1a) Gestattet der nach Abs. 1 berechtigte Filmhersteller oder ein 

Werknutzungsberechtigter gegen Entgelt anderen die Benutzung eines Filmwerks 

zur gleichzeitigen, vollständigen und unveränderten Weitersendung mit Hilfe von 

Leitungen, so hat der Urheber Anspruch auf einen Anteil an diesem Entgelt; dieser 

Anteil beträgt die Hälfte, soweit der Filmhersteller mit dem Urheber nichts anderes 

vereinbart hat. Der Urheber kann diesen Anspruch unmittelbar gegenüber 

demjenigen geltend machen, der zur Zahlung des Entgelts verpflichtet ist. Der 

Anspruch des Urhebers nach dieser Bestimmung kann nur durch 

Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.“ 

 

3. § 60 erhält die Absatzbezeichnung (1); ihm wird der folgende Abs. 2 

angefügt: 

„(2) Abweichend von Abs. 1 endet das Folgerecht nach § 16b mit dem Tod 

des Urhebers, bei einem von mehreren Urhebern geschaffenen Werk jedoch mit dem 

Tod des letztlebenden Miturhebers.“ 

 

4. § 81 Abs. 2 wird aufgehoben. 

 

5. An die Stelle des § 87b Abs. 2 treten die folgenden Abs. 2 und 2a: 

„(2) Wer in einem auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrecht 

verletzt worden ist, kann Auskunft über den Ursprung und die Vertriebswege der 

rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen verlangen, sofern dies nicht 

unverhältnismäßig zur Schwere der Verletzung wäre; zur Erteilung der Auskunft sind 

der Verletzer und die Personen verpflichtet, die  
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1. rechtsverletzende Waren in gewerblichem Ausmaß in ihrem Besitz gehabt 

haben,  

2. rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß in Anspruch 

genommen haben oder  

3. für Rechtsverletzungen genutzte Dienstleistungen in gewerblichen Ausmaß 

erbracht haben.  

(2a) Die Pflicht zur Auskunftserteilung nach Abs. 2 umfasst, soweit 

angebracht, 

1. die Namen und Anschriften der Hersteller, Vertreiber, Lieferanten und der 

anderen Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen 

Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,  

2. die Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten 

Waren und die Preise, die für die Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.“ 

 

6. § 87b Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Vermittler im Sinn des § 81 Abs. 1a haben dem Verletzten Auskunft über 

die Identität des Verletzers (Name und Anschrift) oder, wenn dies nicht möglich ist, 

die zur Feststellung der Identität des Verletzers erforderlichen Auskünfte zu geben.“ 

 

7. Dem § 87b wird der folgende Abs. 4 angefügt:  

„(4) Vertreter des Kunstmarkts haben Verwertungsgesellschaften, die 

Ansprüche auf Folgerechtsvergütung nach § 16b wahrnehmen, mit Beziehung auf 

die dem Folgerecht unterliegenden Verkäufe, an denen sie beteiligt waren, alle 

Auskünfte zu geben, die für die Sicherung der Zahlung der Vergütung erforderlich 

sein können. Der Anspruch erlischt, wenn die Auskünfte nicht in einem Zeitraum von 

drei Jahren nach der Weiterveräußerung eingeholt werden.“ 

 

8. Nach dem § 87b wird der folgende § 87c eingefügt: 

„Einstweilige Verfügungen 

§ 87c. (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, 

angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem 

Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst 

als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden.  
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(2) Mit Beziehung auf Ansprüche auf angemessenes Entgelt, Schadenersatz 

und Herausgabe des Gewinns können im Fall von Rechtsverletzungen in 

gewerblichem Ausmaß einstweilige Verfügungen auch erlassen werden, wenn 

wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung dieser Forderungen fraglich ist.  

(3) Mit Beziehung auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche können 

einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die im § 381 der 

Exekutionsordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.  

(3 4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten 

Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch 

eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder zu gut machender Schaden 

entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.  

(5) Im Fall von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß kann zum Zweck 

von einstweiligen Verfügungen nach § 379 Abs. 3 der Exekutionsordnung die 

Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen angeordnet werden.“ 

 

Artikel II 
Beziehung zum Gemeinschaftsrecht 

Mit Art. I Z 1, 3 und 6 wird das Urheberrechtsgesetz an die Richtlinie 2001/84/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über das Folgerecht des Urhebers des 

Originals eines Kunstwerks, ABl. Nr. L 272 vom 13. 10. 2001, Seite 32, und mit Art. I 

Z 4, 5 und 7, an die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. Nr. L 157 vom 30. 

4. 2004, Seite 45, angepasst. 

 

Artikel III 
Änderung der Urheberrechtsgesetz-Novelle 1996 

 
Die Urheberrechtsgesetz-Novelle 1996, BGBl. Nr. 151/1996, wird geändert wie folgt:  

 

Dem Art. VI Abs. 3 werden die folgenden beiden Sätze angefügt: 

„Der Urheber kann diesen Anspruch unmittelbar gegenüber demjenigen geltend 

machen, der zur Zahlung des Entgelts verpflichtet ist. Der Anspruch des Urhebers 

nach dieser Bestimmung kann nur durch Verwertungsgesellschaften geltend 

gemacht werden.“ 

 



 5

Artikel IV 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. 

 (2) § 60 Abs. 2 UrhG in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt mit 

31. Dezember 2009 außer Kraft.  

 

Artikel V 
Übergangsbestimmungen 

  (1) § 16b UrhG in der Fassung dieses Bundesgesetzes gilt auch für Werke, 

die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geschaffen worden sind. 

(2) § 38 Abs. 1a in der Fassung dieses Bundesgesetzes gilt für gewerbsmäßig 

hergestellte Filmwerke, mit deren Aufnahme nach dem 31.12.2005 begonnen 

worden ist.  

 

Artikel VI 
Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Justiz betraut. 
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